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Nr. 1.

Bekanntmachung.Mit dem 1. Januar 1904 tritt das P be

treffend Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben
vom 30. März 1903 (Reichsgeſetzblatt Seite 113

in Kraft. Die hierbei beteiligten Kreiſe weiſe
ich in Folgendem auf die in Betracht kommenden
wichtigſten geſetzlichen Beſtimmungen hin und be
merke hierbei, daß ich die Ortspolizeibehörden ange
wieſen habe, etwaige Zweifel, die noch herrſchen
ſollten, den betreffenden Geſuchſtellern aufzuklären.

I. Allgemeines.
1. Unter „gewerblichen Betrieben“ ſind hier ſolche

u verſtehen, welche als gewerbliche im Sinne derKeichsgewerbeordnung anzuſehen ſind.

2. Als Kinder im Sinne des Geſetzes gelten
Knaben und Mädchen unter 13 Jahren ſowie ſolche
Knaben und Mädchen über 13 Jahre, welche noch
zum Beſuche der Volksſchule verpflichtet ſind.

3. Das Geſetz unterſcheidet die Beſchäftigung
eigener und fremder Kinder.

Als eigene Kinder gelten:
a. Kinder, die mit demjenigen, welcher ſie beſchäf-

tigt oder mit deſſen Ehegatten bis zum dritten
Grade verwandt ſind;Kinder die demjenigen, welcher ſie beſchäftigt,
oder deſſen Eheg a an Kindesſtatt enommen

er bevurininder, die demjenigen, welcher ſie zugleich
zit Kindern der unter a oder b chnetenArt beſ häftigt, zur geſetzlichen See deduns

e Fürſo geerziehung) überwieſen ſinKinde zu dem Hausſtande renuen Thee
z welck r ſie beſchäftigt
Kind welche hiernach nicht als eigene Kinderſeh t ſind, gelten als fremde Kinder.

„orſchriften über die Beſchäftigung eigenerKinder zelten auch für die Beſchäftigung von Kindern,
welche in der Wohnung oder Werkſtätte einer Per
ſon, der ſie in einem der in vorſtehend unter
litter Sa bis e bezeichneten Verhältniſſe ſtehen und
zu d en Hausſtande ſie gehören, für Dritte beſchäf
tigt Derden.

F II. Veſchäftigung fremder Kinder.
I. Bei Bauten aller Art, im Betriebe derjenigencegeleien und über a betriebenen vrt e und

sruben, auf welche die Beſtimmungen der S 134bis 139h der Gewerbeordnung teine Anwendung

finden und der in dem unten abgedruckten Verzeich-
nis auſgeführten Werkſtätten, ſowie beim Steinklopfen, im Schornſteinfegergewerbe, in dem mit dem

Speditionsgeſchäfte verbundenen Fuhrwerksbetriebe,

beim und 222 von beim Ar
Der Scidenhändler von Damaskus.

Erzählung von Richard Schott.
(44. Fortſetzung

Bald ſtand er am Flußbett, wuſch ſich d das

Blut von den Händen und Knieen, die beim
Herabrutſchen an den Felſen ihre Haut hatten

laſſen müſſen, und arbeitete ſich nach der
Felsplatte durch, von der aus er die Zelte
der Seinen ſehen und das verabredete Zeichen
geben konnte.

Dann war er, in der Hoffnung, daß der
Doktor ihn richtig bemerkt haben werde, raſch

wieder in das Flußbett hinabgeſprungen und
hatte, von Stein zu Stein ſchreitend, durch
das flache Gewäſſer watend, oder am ſchmalen
Ufer kletternd, die beſchwerliche Wanderung
fortgeſetzt, deren Richtung er vorher genau
mit dem Doktor beſprochen hatte.

t Seine Abſicht war, das Mondlicht zu be
nuten, um womöglich die Ruinen von Fakra
S u. Neben dem zerfallenen Tempel

ein n git einer Jn

rm

bei denen ein höheres

i Brücke und ihre Umgebung.

Gratisbeilage: „Jlluſtrirtes Sonntagsblatt.“
Freitag. den 1. Januar 1904.

beiten in Kellereien d dürfen Kinder nicht beſchäftigt
werden. Weitere ungeeignete Beſchäftigungen zu
unterſagen, iſt der Bundesrat ermächtigt.

2. Jm Betriebe von Werkſtätten, als Werk-
ſtätten gelten neben den Werkſtätten im Sinne des
8 105b Abſatz 1 der Gewerbeordnung auch Räume,
die zum Schlafen, Wohnen oder Kochen dienen,
wenn darin gewerbliche Arbeit verrichtet wird, ſo-
wie im Freien gelegene gewerbliche Arbeitsſtellen
in denen die Beſchäftigung von Kindern nicht nach
der vorſtehenden Beſtimmung unter II, 1 verboten
iſt, im Handelsgewerbe (8 105b Abſ. 2, 3 der Ge-
werbeordnung) und in Verkehrsgewerben 1050
Abſ. 1 a. a. O.) dürfen Kinder unter 12 Jahren nicht
beſchäftigt werden. Die Beſchäftigung von Kindern
über 12 Jahre darf nicht in der Zeit zwiſchen 8 Uhr
abends und 8 Uhr morgens und nicht vor dem
Vormittagsunterrichte ſtattfinden. Sie darf nicht
länger als 3 Stunden und während der von der zu-
ſtändigen Behörde beſtimmten Schulferien nicht
länger als 4 Stuuden täglich dauern. Um Mittag
iſt den Kindern eine mindeſtens 2ſtündige Pauſe
zu gewähren. Am nachmittage darf die Beſchäfti-
gung erſt eine Stunde nach beendetem Unterrichte
beginnen.

3. Bei öffentlichen theatraliſchen Vorſtellungen
und anderen öffentlichen Schauſtellungen dürfen
Kinder nicht beſchäftigt werden.

Bei ſolchen Vorſtellungen und Schauſtellungen,
ntereſſe der Kunſt oder

e wart obwaltet, kann die untere Verwaltungs-
e d. i. in der Regel der Landrat, für Städtemere als 10000 Einwohnern die Ortspolizeibehörde

nach Anhörung der Schulaufſichtsbehörde d. i.
der Kreisſchulinſpektor Ausnahmen zulaſſen.

Soweit Ausnahmen von dem vorſtehend ausge
ſprochenen Verbote der Kinderbeſchäftigung, des nach
de des Geſetzes über die Kinderarbeit auch für
ie Beſchäftigung eigener Kinder gilt, beantragt

werden, iſt der ſchriftliche Antrag unmittelbar oder
durch Vermittelung der Ortspolizeibehörde an die
untere Verwaltungsbehörde zu richten. Jn dem An
trage ſind die Vorſtellung oder Schauſtellung, bei
der die Kinder beſchäftigt werden ſollen, ferner nach
Möglichkeit die Tageszeit, zu der die Beſchäftigung
ſtattfinden ſoll ſowie die Namen und das Alter der
Kinder anzugeben.r die Ausnahmebewilligung wird, ſofern
fremde Kinder beſchäftigt werden ſollen, die Ver-
pflichtung des Unternehmers zur Anzeige 10 des
Geſetzes auch hinten die Abhandlung über die An-
zeige im Falle der Beſchäftigung fremder Kinder)und die Verpflichtung zur Beſch chaffung einer Arbeits

Von links her mündete eine w' de Schlucht
ein, aus der ein Waſſerfall ſeinen weißlichen
Giſcht niederwälzte. Das war die „Milch-
quelle“. Eine ähnliche Naturbrücke, wie bei
der Felſeninſel, wölbte ſich hier an vierzig

Meter weit über den Abgrund. Ueber ſie
führte ein Weg zu den Ruinen. Zu ihr
kletterte alſo der Seidenhändler empor. Wenn
nur die Späher Hakims den Pfad nicht be
ſetzt hatten

Vorſichtig von Stein zu Stein, von Strauch
zu Strauch vordringend, beobachtete er die

Nichts war zu ſehen. Alles war ſtill.
Raſch ſprang er vor und eilte über die
gefährliche Stelle hinweg. Auch jenſeits
ſchritt er rüſtig aus und ſah bald vor ſich
auf einer ſage die Säulenreſte des
Tempels au Ware Er fand auch den Turm
mit der Jnſchrift und in ihm eine Feuer-
ſtätte und das Lager aus trockener
blättern, das der Doktor ſeinerze
hatte. Da auch auf dem Tempt
Spur von druſiſchen Reitern
e wegen Lage en e

ngang mit gr.
nieder.

handlung über Arbeitskarten) nicht bekährt.
4. Im Betriebe von Gaſt und von Schankwirt-

ſchaften dürfen Kinder unter 12 Jahren nicht und
Mädchen 2 des Geſetzes ſowie vorſtehend Nr. I,
Ziffer 2) nicht bei der Bedienung der Gäſte beſchäf-
tigt werden. Jm Uebrigen finden auf die Beſchäf-
tigung von Kindern über 12 Jahre die Beſtimmungen
des 8 5, Abſ. 2 des Geſetzes Anwendung (ſiehe vorſtehend unter Nr. II, Ziffer 2 die Stelle von „Die Be
ſchäftigung von Kindern über 12 Jahre darf nicht
2cr“ bis zum Ende der Ziffer 2).5. Auf die Beſchäftigung von Kindern beim Aus-
tragen von Waren und bei ſonſtigen Botengängen
in den in s 4 bis 7 des Geſetzes über die Kinder-
arbeit (ſiehe vorſtehend Nr. II, Ziffer 1 bis 4) be-
zeichneten und in anderen gewerblichen Betrieben
finden die Beſtimmungen des S 5 ſſiehe Nr. II,
Ziffer 2 dieſer Bekanntmachung entſprechende Anwendung. Für die erſten zwei Jahre nach dem Jn-
krafttreten dieſes Geſetzes kann die untere Verwal
tungsbehörde geſtatten, daß die Beſchäftigung von
Kindern über I2 Jahre bereits von 6 Uhr morgens
an und vor dem Vormittagsunterricht ſtattfindet;
jedoch darf ſie vor dem Vormittagsunterrichte nicht
länger als eine Stunde dauern.

An Sonn und Feſttagen 105 Abſ. 2 derGewerbeordnung dürfen Kinder vorbebaltlich der

Beſtimmun r in Abſ. 2, 3 des S 9 des Geſetzes
W 30. ärz 1903 nachſtehend nicht beſchäftigt
werden.

Für die öffentlichen theatraliſchen Vorſtellungen
und ſonſtigen öffentlichen Schauſtellungen bewendet
es an Sonn und Feſttagen bei den Beſtimmungen
des S 6 vorgenannten Geſetzes (efr. Nr. II, Ziffer 3dieſer Bekanntmachung.)

Für das Austragen von Waren ſowie für ſonſtige
Botengänge bewendet es bei den Beſtimmungen des
S 8 (ekr. Nr. II, 5 dieſer Bekanntmachung). Jedoch
darf an Sonn und Feſttagen die Beſchäftigung
die Dauer von zwei Stunden nicht überſchreiten
und ſich nicht über 1 Uhr nachmittags erſtreckenauch darf ſie nicht in der letzten halben Stunde
vor Beginn des Hauptgottesdienſtes und nicht
während desſelben ſtattfinden.

7. Sollen Kinder beſchäftigt werden, ſo hat der
Arbeitgeber vor dem Beginn der Beſchäftigung der
Ortspolizeibe hörde eine ſchriftliche Anzeige zu machen.
(F 10 ves Geſetzes

Die im S 10 des Geſetzes vorgeſehene Ver
pflichtung des Arbeitgebers zur ſchriftlichen Anzeige
an die Ortspolizeibehörde vor dem Beginne der
Beſchäftigung greift in allen den Fällen Platz, wo
Kinder ohne Unterſchied des S die als
ihrer Lage weniger zum Bewußtſein ge
kommen. Da hatte das Sehnen nach dem
Ziele alles andere zurückgedrängt. Jetzt aber
begannen alle möglichen Befürchtungen auf
ihn einzudringen. Die kleinſte Unvorſichtig-
keit konnte ihnen allen den Hals koſten. Es
durfte zu ihrer Befreiung keine Stunde mehr
verloren werden

So ſprang er denn bald wieder auf und
eilte weiter.

Der Mond ging unter. Es wurde ſo
finſter in den Schluchten, daß er ſich oft mit
vorgeſtreckten Händen zwiſchen den Steinen
weitertappen mußte.

Hyänen ſtöhnten, Wölfe heulten dicht in
ſeiner Nähe die Schauer der nächtlichen
Wildnis riugs umher.

Jhn kümmerte es nicht. Nach den we-
nigen Sternbildern ſich richtend, die am
dunſtigen Julihimmel ſichtbar waren, ſuchte
r ſich ſeinen Weg, und als endlich der
Morgen anbrach, ſah er im ger rn Schimmer
er erſten Sonnenſtrahlen

karte II des Geſetzes ſiehe auch hinten n die Ab

hipfel des hohen Sannin t neben m h

---mm--m--144. Jahrgang.
fremde Kinder im Sinne des Geſetzes (g 3 Abſ. 2
gelten in Betrieben, welche als gewerbliche im
Sinne der Gewerbeordnung anzuſehen ſind, be
ſchäftigt werden ſollen. Zu den gewerblichen Be
trieben gehören die öffentlichen Erziehungsanſtalten
nicht. Auf die Landwirtſchaft und ihre Neben-
betriebe ſowie auf die häuslichen Dienſtleiſtungen
Kinderpflege, Aufwartung und dergl.) erſtreckt ſich
das Geſetz nicht.

Als fremde Kinder gelten insbeſondere auch die
in den Hausſtand aufgenommenen nicht zur geſetz
lichen Zwangserziehung (Fürſorgeerziehung) über
wieſenen Waiſen-, Zieh- und Pflegekinder, ſoweit fie
nicht mit demjenigen, welcher ſie beſchäftigt und zu
deſſen Hausſtande ſie gehören, oder mit deſſen Ehe
gatten bis zum dritten Grade verwandt oder von
dieſen Perſonen an Kindesſtatt angenommen oder
bevormundet ſind (8 3 Abſ. 1, Ziffer 1, 2, des Ge-
ſetzes ſowie ſolche zur geſetzlichen Zwangserziehung
Fürſorgeerziehung) überwieſenen Kinder nicht zu
gleich mit eigenen Kindern im Sinne des S 3 Abſ. 1Ziffer 1, 2 des Geſetzes) von demjenigen, welchem
ſie überwieſen ſind und zu deſſen Hausſtande ſie
gehören, beſchäftigt werden. Als Zwangs- oder
Fürſorgeerziehung im Sinne des Geſetzes gilt jed
behördlich angeordnete Erziehung, durch welche e
Kind zur Verhütung der Verwahrloſung
frunden Hausſand eingewreſen
ausſetzung liegt ſowohl im Fa.
Reichsſtrafgeſetzbuches, wie in den F esdes Bürgerlichen Geſetzbuches, des rer 135 de

Einführungsgeſetzes zu dieſem und in den Fällen
der Unterbringung auf Grund des Geſetzes über die
Fürſorgeerziehung Minderjähriger vom 2. Juli 1900
(G. S. G. 264) vor. Jm Falle des 1838 des
Bürgerlichen Geſetzbuchs trifft ſie bei Waiſen nur
dann zu, wenn die Anordnung zur Verhütung der
Verwahrloſung, nicht aber aus ſonſtigen Gründen
erfolgt iſt.

Für die zur Dre iſt es unerheblich, ob die Beſchäftigung der fremden Kinder
auf Grund eines gewerblichen Arbeitsvertrages er
folgt oder ob ſie nur tatſächlich beſchäftigt werden,
ebenſo ob die Beſchäftigung gegen Entgelt ſtatt
findet oder nicht. Auch die Dauer der Beſchäftigungiſt für die Verpflichtung zur Anzeige im allgemeinen

ohne Bedeutung Nur in ſolchen Fällen, wo die
Beſchäftigung der fremden Kinder bloß gelegentlich
mit einzelnen Dienſtleiſtungen erfolgt, iſt die An
zeige nicht erforderlich. Dieſe Vorausſetzung liegt
dann nicht vor wenn die Beſchäftigung in gewiſſer
Folge regelmäßig wiederkehrt.

Zu den fremden Kindern im Sinne des e
Tag. Neben ſeinem nem Lager ſtand Peier, der

ihn geweckt hatte und ihm meldete, daß Boten
von Hakim da ſeien. Sie brächten Feigen und
Aprikoſen und kündigten an, daß ihr Herr
gleich erſcheinen würde.

„Dachte ich mir's doch, daß er uns nicht
mehr vom Leibe gehen würde,“ rief der Dok-
tor aufſpringend. „Fix Schaum geſchlagen!
Jn füuf Minuten muß ich draußen ſein

Die Reiſenden hatten während der ler
Tage keine allzu große Sorgfalt auf ihre
Toilette verwenden können. Seines Bart-
kratzeramtes aber mußte Peter an jedem
Morgen walten denn Hakim würde es nach
der Sitte des Landes als eine perſönliche
Beleidigung aufgefaßt haben, wenn man ihm
ſchlecht raſiert gegenübergetreten wäre.Gleich an erſchien der Doktor vor dem

elte der Damen, das noch geſchloſſen war.
s Lore aber ſeine Stimme kam ſie

heraus.„Nun, wie ſteht's fragte er en



a
e

n t v ähin der Wohnung oder Werkſtätte
zu der ſie in einem der in 8 3 Abſ. 1

bezeichneten Verhältniſſe ſtehen und
en Hausſtande ſie spfen. für Dritte

beſchäftigt werden 3 des Ge
ſetze ſo daß ſie nicht den Eltern oder
den dieſen nach 3 Abſ. 1 des Geſetzes
gleichſtehenden Perſonen in deren Betriebe
oder bei der von dieſen übernommenen
und ſelbſt mit verrichteten Arbeit helfen, ſondern
nur die entweder von ihnen ſelbſt oder durch
Vermittelung der Eltern vom Unternehmer an-
genommenen Arbeiten in der elterlichen Wo ins
oder Werkſtätte verrichten, während die Eltern
anderer Berufsarbeit nachgehen

ſolche eigenen Kinder, welche beim Austragen
von Zeitungen, Milch und Backwaren für Dritte

17 Abſ. 1 des Geſetzes) gleichſtehenden Per
ſonen bei der Ausführung der von dieſen für
einen fremden Betrieb übernommenen Austrage-
arbeiten helfen, ſo daß die Beſchäftigung nicht
unmittelbar durch den fremden Unternehmer,
ſondern durch die Eltern erfolgt.

8. Die Arbeitskarte.
Einer Arbeitskarte bedürfen alle Kinder, die als

fremde im Sinne des Geſetzes (cfr. Nr. II, Ziffer 7
dieſer Bekanntmachung) beſchäftigt werden ſollen,
ſoweit die Beſchäftigung nicht blos gelegentlich mit
einzelnen Dienſtleiſtungen erfolgt.

Für Kinder, welche das 12. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben, dürfen Arbeitskarten in der Regel
nicht ausgeſtellt werden. Sollen jüngere Kinder
bei Vorſtellungen und Schauſtellungen, bei denen
ein höheres Intereſſe der Kunſt oder Wiſſenſchaft
obwaltet, beſchäftigt werden, ſo iſt für ſie eine
Arbeitskarte dann auszuſtellen, wenn das Vorliegen
einer von der unteren Verwaltungsbehörde erteilten
Erlaubnis glaubhaft nachgewieſen wird.

Die Arbeitskarten werden auf Antrag ode mit
Zuſtimmung des geſetzlichen Vertreters durch die
Ortspolizeibehörde des jenigen Urres, an welchem
das Kind zuletzt ſeinen dauernden Aufenthaltsort
gehabt koſten- und ſtempelfrei ausgeſtellt; iſt die
Erklärung des geſetzlichen Vertreters nicht zu be
ſchaffen, ſo kann die Gemeindebehörde die Zu-
ſtimmung ergänzen. Die Beantragung der Karte
hat unter Vorlegung eines Geburts oder Tauf-
ſcheins des zu beſchäftigenden Kindes zu geſchehen,
ſofern Jahr und Tag der Geburt nicht ander weit
ne werden können. Die Arbeitskarte ent-
hält Namen, Tag und Jahr der Geburt des Kindes,
ſowie den Namen, Stand und letzten Woh'ort.
Der Arbeitgeber hat die Arbeitskarte zu verwa ren,
auf amtliches Verlangen vorzulegen und nach a ſcht-
mäßiger Löſung des Arbeitsverhältniſſes dem ge-
ſetzlichen Vertreter wieder auszuhändigen. Jſt die
Wohnung des geſetzlichen Vertreters nicht zu er
mitteln, ſo erfolgt die Aushändigung der Arb'its-
karte an die vorſtehend näher bezeichnete Lets
i

ar für das betreffende Kind bereits fr her
ine Arbeitskarte ausgeſtellt, ſo iſt dies bei em
*rage auf Neuausſtellung einer ſolchen zu er

„äftigung eigener Kinder.
n ovetrieben, in denen gemäß den Ze
ſtimmungen des S 4 des Geſetzes (efr. II, i d ſer
Bekanntmachung fremde Kinder nicht beſchäf igt
werden dürfen, ſowie in Werkſtätten, in weli en
durch elementare Kraft (Dampf, Wind, Wa 'er,
Gas, Luft, Elektrizität u. ſ. w.) bewegte Triebwerke
nicht blos vorübergehend zur Verwendung kommen,
iſt auch die Beſchäftigung eigener Kinder unterſagt.

2. Jm Betriebe von Werkſtätten, in denen die
Beſchäftigung von Kindern nicht nach 8 12 (efr. vor
ſtehend Nr. III, Ziffer 1) verboten iſt, im Handels
t und in Verkehrsgewerben dürfen eigene

inder vnter 10 Jahren überhaupt nicht, eigene
Kinder über 10 Jahre nicht in der Zeit zwiſchen
8 Uhr abends und 8 Uhr morgens und nicht vor
dem Vormittagsunterrichte beſchäftigt werden. Um
mittag iſt den Kindertideine
Pauſe zu gewähren. Am nachmittage darf die Be
ſchäftigung erſt eine Stunde nach beendetem Unter
richte beginnen.

Eigene Kinder unter 12 Jahren dürfen in der
Wohnung oder Werkſtätte einer Perſon, zu der ſie
in einem der in 8 3 Abſ. 1 des Geſetzes eir. I,
3 ae dieſer Bekanntmachung bezeichneten Verhält
niſſe ſtehen, für Dritte nicht beſchäftigt werden.

An Sonn und Feſttagen dürfen auch eigene
Kinder im Betriebe von Werkſtätten und im Handels
gewerbe ſowie im Verkehrsgewerbe nicht beſchäftigt
werden.

3. Auf die Beſchäftigung eigener Kinder bei
fentlichen theatratiſchen Vorſtellungen und anderen
entlichen Schauſtellungen finden die Beſtimmungen

des 8 6 (efr. II. 3 dieſer Bekanntmachung) Anwendung
4. Im Betriebe von Gaſt und Schankwirtſchaften

dürfen Kinder unter 12 Jahren überhaupt nicht und
Mädchen (I, 2 dieſer Bekanntmachung nicht Sei der
Bedienung der Gäſte beſchäftigt werden. Die untere
Verwaltungsbehörde iſt befugt, in Orten, welche
weniger als 20000 Einwohner haben, für Betriebe,
in welchen in der Regel ausſchließlich zur Familie
des Arbeitgebers gehörige Perſonen beſchäftigt werden,
Ausnahmen zuzulaſſen. Jm Uebrigen finden auf
die Beſchäftigung von eigenen Kindern die Be
ſtimmungen des F 13, Abſ. 1 (efr. III, 2 dieſer Be
kanntmachung) bis zu den Worten: „nach beendetem
Unterricht beginnen Anwendung.

5. Auf die Beſchäftigung beim Austragen von
Zeitungen, Milch und Backwaren finden die Beſtim
gen im 8 8, 8 9 Abſ. 3 (cfr. II. 5 und II, 6
Abſ. 3) dann Anwendung, wenn die Kinder für Dritte
beſchäftigt werden.

Im Uebrigen iſt die Beſchäftigung von eigenen
Kindern bein Austragen von Waren und bei ſonſti
gen Boten ingen geſtattet.

Mer eburg, den 27. Dezember 1903.
Der Königliche Landrat.

T raf d'Haußonville.
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Werkſtätten, in deren Be
Austragen von Waren

Merſeburger Kreisblatt nebd) Auſtr. Sonntagsblati“

eſtens zweiſtündige

kleben ſowie die Verpackung von Griffeln und das
Färben, Liniieren und Einrahmen von Schiefer

tafeln erfolgt. Werkſtätten der Steinmetzen, Stein
hauer. Werkſtätten der Steinbohrer, ſchleife
oder -polierer. Kalkbrennereien, Gipsbrennereier
Werkſtätten der Töpfer. Werkſtätten der Gla
bläſer, ätzer, ſchleifer oder mattierer, mit Ar
nahme der Werkſtätten der Glasbläſer, in denen
ausſchließlich vor der Lampe geblaſen wird.
Spiegelbelegereien.

Gruppe V der Gewerbeſtatiſtik: Werkſtätten, in
denen Gegenſtände auf galvaniſchem Wege durch
Vergolden, Verſilbern, Vernickeln und dergleichen
mit Metallüberzügen verſehen werden der in
denen Gegenſtände auf galvanoplaſtiſchen Wege
hergeſtellt werden. Werkſtätten, in denen Blei-
und Zinnſpielwaren bemalt werden. Blei
Zink-, Zinn, Rot- und Gelbgießereien und
ſonſtige Metallgießereien. Werkſtätten der Gürtler
und Bronzeure. Werkſtätten, in denen Blei,
Kupfer, Zink oder Legierungen dieſer Metalle be
arbeitet oder verarbeitet werden. Metallſchleifereien
und polierereien. Feilenhauereier

Gruppe VI der Gewerbeſtatiſtik: Harniſchmachereien,
Bleianknüpfereien. Werkſtätten, in denen Oueck-
ſilber verwandt wird.

Gruppe VII der Gewerbeſtatiſtik: Werkſtätten
zur Herſtellung von Exploſivſtoffen, Feuerwerks
körpern, Zündhölzern und ſonſtigen Zündwaren.
Abdeckereien.

Gruppe IX der Gewerbeſtatiſtit. Werkſtätten, in
denen Geſpinſte, Gewebe und dergleichen mittels
chemiſcher Agentien gebleicht werden. Färbereien.
Lumpenſortierereien.

Gruppe XI der Gewerbeſtatiſtik: Felleinſalzereien,
Gerbereien. Werkſtätten zur Verfertigung von
Gummi-, Guttapercha- und Kautſchukwaren. Werk
ſtätten zur Verfertigung von Polſterwaren. Roß-
haarſpinnereten.

Gruppe I der Gewerbeſtatiſtik: Werkſtätten der
Perlmutterverarbeitung. Haar- und Borſten-
zurichtereien. Bürſten- und Pinſelmachexeien, ſo-
fern mit ausländiſchem tieriſchen Materiale ge
arbeitet wird

Gruppe XIII der Gewerbeſtatiſtik: Fleiſchereien.
Gruppe XIV der Gewerbeſtatiſtik: Haſenhaarſchneide-

reien. Bettfedernreinigungsanſtalten. Chemiſche
Waſchanſtalten.

Gruppe V der Gewerbeſtatiſtik. Werkſtätten der
Maler und Anſtreicher.

Bekanntmachung.
Das Abhalten öffentlicher Tanzluſtbar

keiten betreffend.
Jch bringe hiermit zur allgemeinen Kenntnis,

daß im Jahre 1904 öffentliche Tanzvergnügen
nur an folgenden Tagen geſtattet werden
dürfen:
im Monat Januar am 24. oder 27. Januar

(Kaiſers Geburtstag),
im Monat Februar am 28. Februar,o

Müärg 6. März
April 4. April,Mai 23. und 24. Mai,
Zuni 12. Juni,
Juli 3. Juli,Auguſt 7. Auguſt,
Septbr. 2. oder 4. September,
Oktober 23. Oktober,

n Novbr. 6. November,
Dezbr. 36.

oder 27. Dezember.

Jn den Fällen wo bisher im Monat
Januar oder Februar ein Pfannkuchenſchmaus
oder Karpfenſchmaus üblich geweſen iſt, kann
den Wirten geſtattet werden, ſich in dieſen
Monaten hier einen anderen Tag gegen
Ausfall des Tanzſonntages auszuwählen.

Jn den Monaten, in welchen das Ernte-
feſt oder die Kirmeß gefeiert wird, fallen
die vorgenannten Tanztage aus, es darf
dafür am Erntedankfeſt 1 Tag, zur Kirmeß
2 Tage Erlaubnis erteilt werden. Jn der
Bußtagewoche ſind Tanzerlaubniſſe nicht zu
erteilen.

Als Polizeiſtunde iſt in der Regel 11 Uhr
feſtzuſetzen, nur an den hohen Feſten, zum
Erntefeſt oder zur Kirmeß darf dieſelbe bis
auf 12 Uhr und ausnahmsweiſe bis 1 Uhr
verlängert werden.

Die Befugnis der Polizeibehörden in der
Zeit der dringenden Feldbeſtell- und Ernte-
arbeiten die Tanzerlaubnis zu verſagen, wird
hierdurch nicht berührt.

Vorſtehende Beſtimmungen gelten für alle
Orte des Kreiſes nit Ausnahme der Stadt
Merſeburg.

Merſeburg, den 24. Dezember 1903.
Der Königliche Landrat.

Graf d'Haußzonville.

Bekanntmachung.
Die Schweineſeuche im Gehöft der hieſigen

Verſuchswirtſchaft iſt erloſchen und die Sperr-
maßregeln ſind aufgehoben worden.

Lauchſtedt, den 24. Dezember 1903.
Die Poltz e Verwaltung. (387

ern.

Ein J ahr, reich an inneren Kämpfen, tiegt
hinter ur e ſchwebt auf aller Lippen:

e wird für uns gedas neue J
Hof n drän eim H

gegründet ſteht,
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Freitag, den 1. Janu

es Berufslebens, ſo für die Geſamtheit
e des Jahreswechſels zuſammen, und

en Herzens ſucht man den Schleier
rlüften, der uns das kommende Jahr
rhüll
Wa auch das neue Jahr uns bringe,

wir werden aus Freude und Leid, aus Ent-
ſagen oder aus der Erfüllung unſerer Wünſche
nur dann einen wahren Gewinn ſchöpfen,
wenn uns das Herz auf dem rechten Fleck
bleibt und wenn unſer Haus auf dem Felſen

welcher iſt Gottvertrauen
und Treue, Zufriedenheit und Demut.

Wie ein grimmiger Sturmwind, der die
Fluten des großen Völkermeeres bis in die
tiefſten Tiefen aufwühlt, geht der finſtere
Geiſt des Haſſes und der Unzufriedenheit
durch unſere Zeit. Weit mehr Menſchen als
früher hadern mit ihrem Geſchick und tragen
ſich mit Umſturzplänen der geſamten geſell-
ſchaftlichen Ordnung. Den Glauben an eine
allweiſe Regierung Gottes hat man über
Bord geworfen, die Hoffnung der ewigen
Seligkeit nach des Lebens Leid und Kampf
verlacht man mit bitterem Hohn: man will
den Himmel auf Erden haben, einen Himmel
ungezügelter Fleiſchesluſt und ſinnlichen Ge-
nuſſes.

Was iſt der Grund zu dieſer Erſcheinung
Man ſollte meinen, gerade unſere Zeit biete
manche Urſache zur Zufriedenheit. Fortſchritte,
die auf das Wohlbehagen der Menſchen hin
auslaufen, ſind gerade in den letzten Jahr-
zehnten in großer Fülle gemacht worden
und doch, als alle dieſe Errungenſchaften auf
den Gebieten des ſozialen Lebens noch nicht
gemacht waren, fühlte die Menſchheit ſich zu
friedener. Unſere Eltern und Großeltern
haben oft recht einfäch, ja ärmlich gelebt, und
doch beſaßen ſie ein zufriedenes Gewüt, un
vergiftet durch den grimmigen Neid, der die
Fauſt ballt beim Anblick jedes äußerlich beſſer
oder höher geſtellten Mitmenſchen.

Es iſt ein Taumel über die Menſchen ge
kommen, welche gegenwärtig in ihrer Unzu-
friedenheit mit allem Beſtehenden mit oder
ohne Wiſſen dem gewaltſfamen Umſturz in
die Hände arbeiten. Sie ſehen über all' den
vebelhaften Wünſchen, die ſie hegen, die
ſchönen Aufgaben nicht, die ihnen in nächſter
Nähe winken. Wer treu ſeinen Beruf ausübt,
findet ſchon darin, mag der klingende Lohn
auch oft gering ſein, Halt und Befriedigung.
Und was giebt es Herrlicheres, als ein trautes
Heim, in welchem gegenſeitige Liebe waltet?
Was giebt es für edlere Aufgaben als die,
den Frieden dieſes Heims zu beſchirmen, die
Kinder hinzuweiſen auf Gottes Wort und
auf alle Spuren der göttlichen Weisheit und
Liebe, ihr Streben aufzufeuern und ihren
Weg zu behüten mit treuer Vaterliebe. Sein
Beruf, ſein Heim, ſeine Familie, die kleinen
Freuden, die er mit ihr verlebt, der Genuß
von Gottes herrlicher Natur, hier und da
ein gutes Buch, in einem geſunden Leibe
eine geſunde Seele, wird. dem Menſchen
dies alles oder zum Teil gegeben, ſo ſollte
er ſich glücklich preiſen.

Daß Zufriedenheit und Glück nicht in
köſtlichen Speiſen und allerhand feinen Ge-
nüſſen liegt, wird dadurch erwieſen, daß die
Reichen ebenſo unzufrieden ſind, wie die
Armen auch ſie wollen immer mehr, wollen
den Becher der Genußſucht bis auf die Neige
leeren. Darum ſollten wenigſtens die
Chriſten aufräumen mit dem zweckloſen Jagen
nach zmeifelhaften Genüſſen, aus denen kein
wahres Glück, kein Herzensfrieden wächſt.
Erkenne, was du haſt, und halte es feſt;
blicke nicht um dich, ſondern in dich, dann
wirſt du anſtatt all des Murrens, Jagens
und Klagens genug Urſache finden, auch beim

intritt in das neue Jahr in das Pſalm-
wort einzuſtimmen: „Lobe den Herrn, meine
Seele, und vergiß nicht, was er dir Gutes
getan hiat!“

Politiſche Neberſicht.
Deutſches Reich.

Berlin, 30. Dezember. (Hofnachrichten.)
Se. Maj. der Kaiſer hörte heute vormittag
den Vortrag des Chefs des Zivilkabinetts.

m 1. Januar 1904 ab tritt eine
in der Reich s-Telegraphen-
in Kraft. Danach ſind Privat

nach dem Auslande, die zur Um
öffentlichen Tarife unter vorge-

reſſe nach einem Zwiſchenort ge
„um von dort aus an den wirk-

pfänger weiter telegraphiert zu
S amme unter Deckadreſſe2- Veſbcherung ausgeſchly n Liegt

zu der Annahme e

bloße

der Text des Telegrammes endg nur für
den in der Aufſchrift bezeichne
beſtimmt iſt.

Crimmitſchau, 29. Dezember. Ueber
die Lage werden von durchaus kundiger
Seite folgende Mitteilungen gemacht: „Die
Zahl der Arbeitswilligen mehrt ſich von Tag
zu Tag. Schon jetzt ſind über 2000 Arbeits
kräfte, alſo mehr als der vierte Teil der
früher beſchäftigten Arbeiter, wieder eingeſtellt.
Die Ausſtändigen laſſen zwar nichts un-
verſucht, um die Arbeitswilligen fernzuhalten
oder abzuſchrecken; aber dieſe Verſuche ver
lieren mit der Zeit an Wirkung. Es läßt
ſich nicht leugnen, daß in der erſten Zeit die
Sympathien der Bürgerſchaft vielfach auf
Seiten der Ausſtändigen waren. Das hat
ſich in den letzten Wochen gründlich geändert.
An dieſer Stimmungsänderung iſt nicht ſo
wohl das Auftreten der ausſtändigen Arbeiter
ſchuld, als vielmehr die immer deutlicher
hervortretende Tatſache, daß der Ausſtand
jetzt zu einer ſozialdemokratiſchen Kraftprobe
geſtaltet werden ſoll. Jnsbeſondere war es
die Demonſtration des Austrittes aus der
Landeskirche, mit der ſich die Arbeiter viele
Sympathien verſcherzt haben. Die Mitteilung
der ſozialdemokratiſchen Blätter, daß 1000
Perſonen ihren Austritt aus der Landeskirche
angekündigt hätten, war übertrieben. Tat-
ſächlich ſind nur etwa 200 Ankündigungen
erfolgt. Der zuſtändige Ortspfarrer mußte
pflichtgemäß, da er jeden einzelnen als Seel-
ſorger auf die Tragweite ſeiner Entſchließung
hinzuweiſen, dieſen Hinweis protokollariſch
feſtzulegen und dem Austretenden ſodann
noch eine mehrwöchige Bedenkzeit einzuräumen
hat, die einzelnen Gemeindemitglieder, die
ihren Austritt ankündigten, auf die folgenden
Tage zu ſich beſtellen, um das geſetzlich ge
forderte Protokoll aufzunehmen. Bei dieſer
Anordnung des Ortspfarrers iſt die bezeich-
nende Aeußerung gefallen: „Wenn wir noch
bis Weihnachten warten ſollen, hat die
ganze Geſchichte ja eingentlich keinen Zweck
mehr.“ Treffender konnte die Austritts-
erklärung nicht als das, was ſie tatſächlich
iſt, gekenn eichnet werden, nämlich als eine

Demonſtration. Der Ortsgeiſtlich
hatte für jeden Tag 15 Perſonen zu ſich b
ſtellt, um ſie einzeln auf die Tragweite ih
Entſchliekung hinzuweiſen. Von den für
erſten veſtellicn erſchienen
die Hälfte, am zweiten Tage ſind von
nur 5 erſchienen. Auch dadurch wird deut
bekundet, welche Bedeutung dieſe A stritts
klärungen haben. Die Stadt macht tzt eim
ruhigen Eindruck. Auf den Bahnhöh n ſtehe
fünf Landgendarmen als Poſten verteilt
Am morgen, mittag und abend wer en die
Fabrikausgänge von Gendarmeriedoppelpoſten
beſetzt, und Schutzleute patrouillieren in den
Straßen reicher als ſonſt. Das Eing eifen
des vormaligen Direktors des Satiſti ſchen
Büureaus, des Geh. Regierungsrats a. D
Böhmert, hat hier wenig angenehm beriüti
Man kann ſchön heute ſagen, daß es mit
einigend, ſondern verwirrend gewirkt hat, un
man begegnet ſowohl in den Kreiſen der
Arbeitgeber als auch der Arbeiter der Auf
faſſung, daß der alte Herr beſſer getan hätte,
ſeine Finger von der Sache zu laſſen.“

Forbach, 30. Dezember. Das Militär
wochenblatt“ meldet: v. Nathuſius, Major
im Dragoner- Regiment Nr. 6, zum Komman-
deur des Trainbataillons Nr. 16 in Forbach
ernannt; Ey, Rittmeiſter im Trainbataillon
Nr. 16, mit der geſetzlichen Penſion zur Dis
poſition geſtellt und zum Bezirksoffizier in
Gneſen ernannt; Noack, Rittmeiſter im
Trainbataillon Nr. 10, in das Trainbataillon
Nr. 16, verſetzt; Gerpott, Rittmeiſter im
Trainbataillon Nr. 8, in das Trainbataillon
Nr. 16 verſetzt; Frhr. v. Lariſch und Groß-
Niemsdorff, Hauptmann und zweiter Offizier
beim Traindepot des II. Armeekorps, zum
erſten Offizier beim Traindepot des 16. Armee-
korps ernannt; Fuch s Major und Komman-
deur des Trainbataillons Nr. 16, mit der
Erlaubnis zum Tragen der Uniform des
Ulanen Regiments Nr. 12 mit geſetzlicher
Penſion der Abſchied bewilligt; Koch, Ober
leutnant und beauftragt mit der Wahrnehmung
der Stelle eines erſten Offiziers beim Train-
depot des 16. Armeekorps, als Halbinvalide
mit der geſetzlichen Penſion ausgeſchieden
und zu den Offizieren der Landwehr des
Trains übergeführt; Habenicht, Ober
leutnant im Trainbataillon Nr. 16, mit der
geſetzlichen Penſion zur Dispoſition geſtellt
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mm es drei Jahre, daß wir ein
Wachtkommando des genannten Regiments

hier hatten, von dieſem Tage ab bleibt das
3. Bataillon nunmehr ſtändig hier als Gar
niſon. Offiziere und Mannſchaften, welche
jeweils dem Wachtkommando angehörten,
haben ſich in Merſeburg jederzeit wohl ge-
fühlt und ſind zum zweiten Male gern
wieder gekommen.

Die Motorwagen Verbindung
Merſeburg Leipzig wird nunmehr in das
Stadium des Definitivums treten. Wie aus
einer ausführlichen Bekanntmachung im
Jnſeratenteile der vorliegenden Nummer er-
ſichtlich, werden am 2. Januar die bisherigen
Probefahrten eingeſtellt und es tritt der neue
in der Bekanntmachuug veröffentlichte Fahr-
plan in Kraft. Erſt im Frühjahr werden
mehr Wagen eingeſtellt, darunter auch
ein weſentlich ſchneller fahrender Wagen,
welcher ausſchließlich dem Durchgangs-Ver-
kehr Merſeburg-- Leipzig dienen ſoll. Die
Fahrzeit der jetzt fahrenden Wagen ſoll bis
LeipzigL. mit 90 Minuten beibehalten werden.
Die Fahrkarten werden bis auf weiteres noch
in den Wagen verkauft, ſpäter in den Halte-
ſtellen. Aus den Betriebs Beſtimmungen,
welche in den Wagen und in den Halteſtellen
aushängen, ſei hervorgehoben, daß bei großem
Andrang die Fahrgäſte nach weiteren Orten
den Vorzug vor denjenigen nach den nahe
gelegenen Ortſchaften haben. Außer dem
Fahrplan enthält die Bekanntmachung auch
Mitteilung über Fahrpreiſe und Halteſtellen.

Provinz und Umgegend.
Halle, 29. Dez. Ein ſchöne Weihe

acht s frezu de wurde einem alten
tiegsveteranen dadurch bereitet, daß

m für Tapferkeit im Kriege 1870771 nach
ſo langer Zeit jetzt gänz unverhofft das
Eiſerne Kreuz verliehen ward, womit zugleich
ſeine Jnvalidenpenſion von 18 auf 33 Mark
monatlich erhöht wurde. Es iſt dies der
lrbeiter Ferdinand Herrmann, zur Zeit

der Brennerei der Firma Gebr. Nagel in
otha beſchäftigt. Der Tapfere ſtand auch
5 im Felde und wurde im Kriege gegen
ikreich zweimal verwundet. Die Tat, für
e der Mann jetzt ausgezeichnet wurde,
ſich bei der rung vor ul zu.
zranzoſen harren ſchon eine Brücke in
uft geſprengt, wobei neun Pioniere vom

ionier-Bataillon, bei welchem Herrmann
d, den Tod fanden. Es hieß „Freiwillige

um ine Mine, welche der Feind zur
prengur z einer anderen Brücke gelegt hatte,

4 zerſtören. Drei Mann, unter ihnen Herr
mann, füährten den gefährlichen Auftrag unter
Führung des Leutnants Keil aus Halle unter
dem wſitenden Feuer der Franzoſen aus. Jm
Verlaufe desſelben Tages ſtarb Leutnant

il den Heldentod und Herrmann wurde
wuündet vom Schlachtfelde zetragen.

Halle 29. Dez. Der Königliche Uni
rſitätsbibliothekar Dr. phil. Alfred Ockler

heute früh plötzlich und unerwartet aus
em Leben geſchieden. Man fand ihn auf
em Boden des Bibliotheksgebäudes tot vor.
2eider kann es keinem Zweifel unterliegen,
daß der Unglückliche ſeinem Leben ſelbſt ein
Ziel geſetzt hat, indem er Gift genommen.
Er ſowohl wie ſeine Gattin leiden ſeit langer
Zeit an ſchwerer Krankheit, und die Ver-
zweiflung über dieſes Schickſal hat den ſonſt
ſo ruhigen und verehrungswürdigen Mann,
der ſich allſeitiger Liebe erfreute, wohl des
klaren Denkens und Ueberlegens beraubt
und ihn in einem Anfalle geiſtiger Um-
nachtung zu der traurigen Tat getrieben.

Halle, 29. Dez. Auch in unſerer Gegend
haben die Aerzte wegen der bisher für ſie
gültigen Sätze Abänderungen zu ihren Gunſten
herbeizuführen geſucht. Jn dieſem Sinne
hat die Vertragskommiſſion der Aerzte-
kammer der Provinz Sachſen für den
Regierungsbezirk Merſeburg mit den hieſigen
Krankenkaſſen wegen einer Aenderung der be-
ſtehenden Verträge und Erhöhung des Aerzte-
honorars Verhandlungen angeknüpft.

Frankleben, 28. Dezbr. Das Feſt der
goldenen Hochzeit feierten geſter hier
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die in hoher Achtung ſtehenden Gutsbe
Anſchützſchen Eheleute. Dem Jubelpag
das ſich noch einer erfreulichen Rüſtigkel
rühmen darf, wurde bei der kirchlichen
ſegnung die Ehejubiläumsmedaille und eine
Bibel überreicht. Die Ortsbewohner nahmen
an der Feier regſten Anteil.

Schafſtädt, 29. Dezember. Vergangenen
Donnerſtag ſtahl der erſt ſeit kurzem aus
dem Gefängnis entlaſſene Arbeiter Bern aſch
von hier ein Fahrrad, welches der Beſitzer
vor der Apotheke hatte ſtehen laſſen. Der
Diebſtahl wurde bald bemerkt und das Rad
dem Diebe wieder abgenommen.

Lauchſtädt, 26. Dezember. Ein höchſt
dreiſter Diebſtahl wurde in einer
Nacht der vorigen Woche auf hieſigem Bahn-
hofe verübt. Von dem großen Waſſerkrahn,
womit die Lokomotive geſpeiſt wird, wurde
das ca. 21 m lange und ca. 20 em ſtarke
Verbindungsrohr abgeſägt und geſtohlen. Am
vergangenen Donnerſtag nahmen 2 Schloſſer
die Wiederherſtellung des Waſſerkrahns vor,
wozu ſie eine Leiter benutzten. Als der eine
der Arbeiter mit einem Flaſchenzug die Leiter
erklomm, brach dieſelbe plötzlich zuſammen
und der Mann ſtürzte herab, wobei er ſich
ein Bein ſehr ſchwer verletzte. Der Be-
dauernswerte wurde nach Anlegung eines
Notverbandes der Halleſchen Klinik zugeführt.

Trieſtewitz, 29. Dezember. Beim Eis-
ſport tötlich verunglückt ſind am erſten
Weihnachtsfeiertag die neun bezw. elf Jahre
alten Söhne des hieſigen Einwohners Klein-
ſchmager. Als der raſch herbeigeeilte
Vater auf die Hülferufe der Eingebrochenen
zur Unfallſtelle kam, konnten nur noch die
Leichen der Brüder geborgen werden.

Aus Thüringen, 30. Dezember. Jn
der Juteſpinnerei und Weberei in Triebes
wurden einem Arbeiter beide Arme bis zum
Ellbogengelenk von einer Maſchine abgeriſſen,
in die er geſtürzt war. Der Arbeiter verſtarb
alsbald. Jn der Nähe von Schwarz-
h ütte bei Katzhütte wurde eine 70 Jahre
alte Frau, mit den Füßen im Waſſer liegend,
halb erſtarrt aufgefunden. Die Frau wor
vom Wege abgekommen und ſtarb auf dem
Wege nach ihrer Wohnung. Jn Gotha
pfändete dieſer Tage ein Gerichtsvollzieher
auf dem Friedhofe drei Gräbdenkmäler und
entfernte ſie von den Gräbern. In Lauſcha
wurde ein dreijähriger Knabe von einen
ſtarkbeſetzten Laſtſchlitten am zweiten Weih
unachtsfeiertage totgefahren. Jn der Nähe
von Droßig, Waldau und Löpitz wird
jetzt ebenfalls nach Kali geſucht. Jn
Kahla ohrfeigte ein zu Beſuch anweſender
Soldat des 153. (Altenburger) Jnfanterie-
Regimentes einen Leutnant der Reſerve, weil
dieſer ihn zur Rede geſetzt hatte, als der
Soldat über ſeinen Vorgeſetzten ſchimpfte.
Der „Schlägfertige* wurde alsbald nach
Altenburg gebracht.

Gera, 29. Dezbr. Ein Deſerteur
des 153. Jnfanterie- Regiments in Altenburg
wurde hier geſucht. Der Mann, ein Zigeuner,
hatte ſeinem Freiheitsdrange nicht wider
ſtehen können. Er hat ſich einer durch Alten-
burg ziehenden Zigeunerbande angeſchloſſen,
die durch Gera kam und nach Roda weiter-
fuhr. Die Wagen waren bereits über die
Grenze, als der Deſerteur geſucht wurde.

Bernburg, 30. Dezember. Jm Walde
bei Neugattersleben wurde geſtern
ein Soldat des 93. Jnf.-Regt., der Musketier
Sch., der nach hier beurlaubt war, erhängt
aufgefunden. Den Grund zu der unſeligen
Tat enthüllten bald die Abſchiedsbriefe, die
der Unglückliche an ſeine Angebörigen, von
denen er auch mündlich mit den Worten
Abſchied genommen: „Jch ſehe euch nicht
wieder, laßt's euch gut gehen,“ geſchrieben
hatte. Danach unterhielt Sch. hier ein Liebes
verhältnis, das von ſeiten des Mädchens
aber gelöſt worden war. Sch. hatte ſich dies
ſehr zu Herzen genommen und verſuchte
während der Feiertage verſchiedentlich, das
Mädchen im Guten und im Böſen umzu-
ſtimmen. Als ihm ſeine Verſuche nicht
glückten, nahm er ſich die Sache ſo zu Herzen,
daß er nach dem erwähnten Abſchied von
ſeinen Angehörigen Selbſtmord verübte. Sch.

Jluſtr. Sonntagsblatt
war mit Luſt und Liebe Soldat und äußerte

och voller Freude über ſein gutes Verhält
u. s zu den Vorgeſetzten.

Vermiſchtes.
Berlin, 29. Dezbr. Die Bank für e den

un!d Jnduſtrie giebt bekannt, daß ſie durch
Tän'ſchung eines Kreditbriefes ſeitens eines
zu Wer hnachten ausgetretenen Beamten, der in-
zwiſchen im Auslande feſtgenommen wurde, um
den Betreig von etwa 10000 Franken geſchädigt
worden iſt Hierzu wird weiter berichtet: Es
handelt ſich um den Bankbeamten Palgtzer.
Er hatte zwiſchen dem 20. und 23. Dezember in
Paris mit ein em gefälſchten Kreditbriefe der Berliner
Bank für Hand el und Jnduſtrie beim Eredit Lyon-
nais 50 000 Franken abgehoben. Am 25. Dezember
kam er in Wien an, wo er geſtern abend in einem
dortigen Hotel verhaftet wurde. Paltzer war erſt
ſeit kurzem bei derr Bank eingetreten, bewährte ſich
aber hier nicht und erhielt zum 1. Januar
ſeine Entlaſſung. Er benutzte die Weihnachtsfeier
tage, um ſeinen Coup auszuführen. Bei der Bank
hatte er ſich kranſ h gemeldet, und erſt durch die Ver
haftung wurde nmian auf den Gaunerſtreich auf
merkſam. 40 000 Franken wurden noch bei ihm
gefunden.

Leipzig, Ein ſchrecklichesBrandungkück hat ſich geſtern nachmittag in der
Wohnung des Bierfahrers Auguſt Steude in
L.-Lindenau zugetragen. Die Frau hatte ihrem
Manne nach der im Südviertel gelegenen Arbeits
telle Eſſen getragen und während Heſſen ihren 5

Jahre alten Sohn Walter und ihr dreijähriges
Töchterchen Emilie Emma allein zurückgelaſſen. Jn
der Küche, in der ſich die beiden befanden, iſt nun
Feuer entſtanden, wobei das Mädchen ſo ſchwere
Brandwunden am ganzen Körper davontrug, daß
es auf der Stelle verſtarb, während der Knabe nur
vom Rauche betäubt wurde und bald wieder zu
ſich gebracht werden konnte. Als Hausbewohner
die Tür zur Wohnung durch einen Schloſſer öffnen
ließen, fanden ſie, wie den L. N. N. berichtet wird,
das Mädchen noch brennend an der Küchentür vor.
Als man das Feuer gelöſcht hatte, war die Kleine
ſchon verſchieden. Wie das Feuer eigentlich aus
gekommen iſt, war mit Sicherheit nicht feſtzuſtellen.
Jn der Küche waren nur die Gardinen herunter-
gebrannt.

Kleines Feuilleton.
Ein Großherzog auf der Herberge.

Der Großherzog von Heſſen hat nach dem, Vorw.“
am Heiligabend auf der Herberge zur Heimat an
der Weihnachtsfeier der Handwerksburſchen
teilgenommen. Nachdem der Großherzog die
beſcheidene Feier verlaſſen hatte, teilte der
Herbergsvater mit, daß ein „wohltuender
Herr“ für die „Kunden“ 100 Mark ge-
ſpendet habe. Die 91 Wanderer erhielten
je eine Mark ausgezahlt.

29. Dezember.

Telegramme und letzte
Nachrichten.

Braunſchweig, 30. Dezbr. Wegen Un
päßlichkeit des Prinzregenten Albrecht
unterbleiben die Neujoahrsfeſtlichkeiten.

Bremen, 30. Dezember. Laut tele-
graphiſchert Nachricht aus Hongkong iſt der
dem Norddeutſchen Lloyd gehörige Dampfer
„Ellen Rickmers“ auf den Paracels ge-
ſtrandet. Dieſe Nachricht wurde durch eigen
in Saigon angekommenen Dampfer über
bracht. Jnzwiſchen dürfte bereits Hülfe nach
der Unfallſtelle abgegangen ſein.

München, 30. Dezmber. Wegen Un-
päßlichkeit des Prinzregenten Luitpold
unterbleiben die Neujahrsfeſtlichkeiten.

Wien, 30. Dez. Der Kaiſer hat
ſeine Teilnahme an der Leichenfeier des Felo-
marſchall- Leutnants La tour von Thurm-
burg abſagen laſſen. Als ſich der Kaiſer
Weihnachten in Wallſee befand, verſing
er ſich mit den Sporen in einen Teppich, fiel
zu Boden und trug am rechten Auge eine
Beule davon. Außerdem klagte der Monarch
über Schmerzen in der Kreuzgegend; wahr
ſcheinlich von ſeinem früheren Hexenſchuß
ſtummend. Das ſonſtige Befinden des Kaiſers
iſt gut.

Theaterbrand.
Mehrere hundert Menſchen umgekommen!

Chicago, 30. Dezbr. Während einer
Matinee im Jroquvis-Theater brach Feuer
aus. Die Zahl der Toten wird auf
mindeſtens 200 geſchätzt.

m

t

Der Chef der

e

bis 500 Leichen allein in der
befinden.

Chicago, 31. Dezember.
in dem der große Brand ausbrach, w.
kürzlich vollendet und ſtellte einen der kom.
ſchen Oper in Paris achgebildeten Pracht
bau dar. Es iſt vol ändig ausgebrannt.
Jm Publikum entſtand heim Ausbruch des
Feuers eine gewaltige P nik. Viele wurden
erdrückt. Um 5 Uhr aber s wurde die Zahl

der Toten und Verletzten auf 500 geſchätzt.
Chicago, 31. Dezem er.

kommenen auf 392 angegehen.

Zeitgemäße Betrachtungen.
„Profit Neujahr!“

Begonnen werd ein neues Jahr beim hellen
Klang der Gläſer, nun bring ich meinen
Glückwunſch dar auch Euch, Jhr lieben
Leſer! Jch hab' noch ſchnell zum Jahres
ſchluß geſattelt meinen Pegaſus nun
bin ich nicht verlegen der Neujahrsreime
wegen! Darum ein herzliches Glück-
auf dem weiten Leſerkreiſe, bleibt in
des neuen Jahres Lauf uns treu in alter
Weiſe; es bringe Euch die neue Zeit
nur Frohſinn und Zufriedenheit und
Alles, was Euch ſchließlich noch werden
fann erſprießlich! Das neue Jahr mach
Jeden ſatt, und lieber fett als mager,
wer eine led'ge Schweſter hat, dem ſchenk
es einen Schwager, wer in die Ehe will
hinein ein ſanftes Schwiegermütterlein,

die gut und engelsmilde nie Böſes
führt im Schilde! Es halt ein gütiges
Geſchick was Jeder braucht, auf Lager
die Ueberſchlanken mach es dick, die Ueber
dicken hager, wer all ſein Gut und Geld
verlor den bring es wieder neu empor,
den laß es neu gewinnen, was einſtens
ging von hinnen! Wer da ein Haus
Heſitzer iſt dem wünſch ich zum Quartale

daß ihn der Mieter nie vergißt und
prompt den Hauszins zahle dem Mieter,
weil es gut ihm tut, wünſch einen Wirth ich
lieb und gut der jedes Mieteſteigern ſich
ſelber wird verweigern! Und wer ein
Majorat beſitzt dem wünſch ich einen
Erben, auf den ſich ſeine Gaftin ſtüt

falls er mal ſollte ſterben, em u
ein „Söhnlein“ fehlt fürwahr, dem bringe
es das neue Jahr hübſch offiziell und
zeitig, dann machts ihm niemand ſtreitig

Geſundheit iſt das höchſte Gut
drum wünſche ich von Herzen Wem
irgend etwas wehe tut der mög es bald
verſchmerzen! Vor allem, Leſer, leidet nicht

an Zahnſchmerz, Reißen, Rheuma, Gicht
daß mir ſolch üble Dinge das neue Jahr

nicht bringe! Shyiveſtertrubel iſt ver
hallt verhallt der Klang der Gläſer,
nun, rüuf ich, daß es brauſend ſchallt:
Proſit Neujahr, liebe Leſer! Jm neuen
Jahr bleib ferne Euch jed Leid und derlei
Kummerzeug zieht Eure Bahnen weiter

geſund und froh!
Ernſt Heiter.

Wetterbericht des Kreisblattes.
1. Jan. Wenig verändert, wolkig, teils ſonnig.

Windig.
2. Jan. Wärmer, vielfach wolkig. Nebel.

Aus dem Geſchäfts verkehr.

wen 75 Pfg. per Meter

e

eidenstoffe r a
D Deutsohlanads grösotes Speei genRICHELS a Gie BERLIN w.
Leipzigeratraae 48, See Merterf W

Tes Reujahrsfeſtes wegen erſcheint
die nächſte Nummer des Kreisblatts am
Sonnabend, den 2. Januar 1904, nach-
mittags, zu gewohnter Stunde.

Amtlich wird
die Zahl der bei dem Tiegaterbrand Umge

5



zur Jahreswende
„nseren hochgeehrten Gästen und Bekannten die

verzlichsten Glückwiünsche
Emil Rülke u. Frau,

Müller's Hötel.
900000000000d
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Allen meinen werten Kunden und Gönnern

die besten Wiünseſte
zum nenen Jahre.

3

D

D 3365)

3866)

äcäcä Jd

hempel Liehmann,
Installations-Geschäft, Burgstrasse 5,

senden ihrer werten Kundschaft die

herzlichſten Glückwünſche
zum neuen Jahre,

Se
Räumungs-

Ausverkauf

Bernh. Oeltzschner.
vormals C. Adam.

e

x e x

————-J

vor Beginn der Jnventuraufnahme.

Grosse Preisermässigung auf alle Wollwaren,
auf alle übrigen Artikel bei Einkäufen von 1 Mk. an

10 Prozent Rabatt!
Meine elegant ausgeſtotteten Kalender werden gegen Rückgabe

von 20 Rabattpfennigen abgegeben.

Zrandt.
Gottesdienſtanzeigen.

Stadtkirche. Sonntag vormittags 10
Uhr: Diakonus Schollmeyer. Nachm.

5 Uhr: Paſtor Werther.
Abends 8 Uhr Jünglingsverein.

Katholiſcher Gottesdienſt. Sonntags
morgens: 7 Uhr Beichte. 8 Uhr:
Frühmeſſe. 10 Uhr: Pfarramt mit
Predigt. Nachmittags 2 Uhr: Chriſten
lehre oder Andacht. Sonnabends und an

kleiner Karl im Alter von
3 Monaten durch den Tod wieder
entrissen.

Merseburg, den 31. Dez. 1903.
Geheimrat Homann

und Frau.

Die
Königl. Lotterie-Einnahme

Halleſche Str. Ia
hat noch u verkaufen ganze, halbe
und vier el Loſe zur 210. Klaſſen-

Lotterie (3863eh ing 1. Klaſſe am Il. und

urtze.
Kanus 6782

Brunnenſteine,

(3871

Tiefe 8 Mtr., ſind zu verkaufen nebſt
eiſerner Pumpe und kupfernem Saug-
rohre 2c. Fried. Dietrich.,
3870) gr. Ritterſtr. 17.

40Lindenſtraße Nr. 6,
Eine herrſchaftliche Wohnung

II. Etage, iſt wegzugshalber; ſofort
zu vermieten und 1. April 1904 zu
beziehen. Zu erfragen

Halleſcheſtraße Nr. 10, II.
Große Kitterſtraße 17

iſt J. Etage nebſt Manſarde, Front
nach dem Damm, jetzt zu vermieten
und 1. April beziehbar. (3869

Fried. Dietrich.

Halbe 2. Etage
zu vermieten und 1. April 1904 zu
beziehen Markt 23. (3472

bfertrehber
hat abzugeben (3855
Bürgerliches Brauhaus.

un Wärmſteine
Wie wird (3845
en Beumarkt.

Trää77

J
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Mit dem 2. Januar werden die
geſtellt und

eingeſtellt, darunter auch

Fahrzeit
fahrenden W
Heibehalten werden.

Weg 60 Pfg.

G

oft wagen-
Merseburg- Leipzig.

es tritt nunmehr bis auf Weiteres der unten verzeich
nete Fahrplan in Kraft. Erſt im Frühjahr werden mehr Wagen

ein ſchnellfahrender Wagen, welcher ſpeziell
dem Durchgangsverkehr Merſeburg--Leipzig dienen ſoll und deſſen

auf etwa 40 Minuten berechnet iſt.

ſerbinne

bisherigen Probefahrten ein

Fahrzeit der jetzt
agen ſoll ab Merſeburg Neumarkt mit 90 Minuten

Da die Motorwagen mehr als Schienenbahnen
von den Wegen abhängig ſind, ſo werden ſich in den Abfahrtszeiten
der einzelnen Ortſchaften auch in Zukunft kleine Differenzen nicht
vermeiden laſſen; die Abfahrts- und Ankunſtszeiten in den End-
ſtationen werden indeſſen pünktlich eingehalten. Die Fahrpreiſe be
tragen ab Merſeburg: Faſaneriebrücke 10 Pfg. Tragarth 20 Pfg.
Wallendorf 25 Pfg. Wegwitz 30 Pfg. Zöſchen 35 Pfg. Göhren

Pfg. Zſchöchergen 50 Pfg. Günthersdorf 55 Pfg. Möritzſcher
Gr. Dölzig Holländer Mühle) 70 Pfg. Kl. Dölzig

70 Pfg. Rückmarsdorf 80 Pfg. Leipzig--Lindenau 1,00 Mk. Die
für die einzelnen Ortſchaften gültigen Fahrpreiſe ſind aus den, in
den Halteſtellen aushängenden Fahrpreistabellen zu erſehen. Kinder
unter 10 Jahren haben ca. Preisermäßigung. Handgepäck und
Marktkörbe werden im allgemeinen frei befördert, doch müſſen ſich
diefelben ihrem Umfange nach zur Mitnahme auf dem Verdeck des
Wagens eignen; hochbepackte Marktkörbe müſſen vermieden werden.
Für größere Gepäckſtücke wird eine Gebühr erhoben, welche bis
des Fahrpreiſes, mindeſtens aber 20 Pfg. beträgt. Jn Leipzig iſt
direkt Anſchluß an die Linien der großen Leipziger Straßenbahn.
Halteſtellen ſind: A. Jn Merſeburg: Am Bahnhof (Müller's Hotel),
Entenplan (Roter Hirſch), Neumarkt (Stadt Leipzig). B. die Gaſt
höfe in den berührten Ortſchaften. C. Jn Leipzig--Lindenau End-
ſtation „Stadt Merſeburg“, Merſeburgerſtraße Nr. 107. Es iſt mit

haben.

den Herren Beſitzern die Vereinbarung getroffen, daß dieſe Lokale
von den Fahrgäſten als Wartehalle benutzt werden können, ohne
daß dieſe verpflichtet ſind, etwas zu verzehren.

Die Fahrkarten werden bis auf Weiteres noch in den Wagen
verkauft, ſpäter in den Halteſtellen.
welche in den Wagen und in den Halteſtellen aushängen, wird her-
I vorgehoben, daß bei großem Andrang die Fahrgäſte nach weiteren
Orten den Vorzug vor denjenigen nach nahe gelegenen Ortſchaften

Aus den Betriebsbeſtimmungen,

(3874
Leipzig Lindenau, den 1. Januar 1904.

Motorwagen Geſellſchaft Erfurt Co.
Telephon in Leipzig No.

Merseburg No. 9 Müller's Rötel.
3879 Stadt Merseburg.

Nah rRichtung Leipzig Merſeburg.
Leipzig--Lindenau ab 7.00 10.20 1.00 4.00 7.00 8.00 11.00
Rückmarsdorf 7.20 10.40 1.20 4.20 7.20 8.20 11.20

J Kl. Dölzig 7.30 1050 1.30 430 730 830 11.30
Holländer Mühle 7.35 1055 1.35 435 7.35 8.35 11.35
R Günthersdorf 7465 11.05 145 4.456 7.45 e 11.45
I GSBöhren. 7.4 11.14 154 454 7.54 S 11534
Zöſchen. 8.0 1120 290 500 890 S 1200
Wegwitz 810 11.30 2.10 5.10 8.10 S 12.10
Wallendorf 8.14 11.34 2.14 5.14 814 S 1214
Tragarth 8.20 11.40 2.20 5.20 820 1220
Merſeburg Neumarktan 8.30 11.50 2.30 530 8.30 12.30

ab 8.55 1155 235 535 855 125
BDahyhof an (8.40 12.900 2.40 5.40 840 S 1240

Richtung Merſeburg Leipzig.
Merſeburg Bahnhof ab 8.10 9.20 12.30 3.20 6.20 9.20

Neumarkt an 8.15 9.25 12.35 3.25 625 9.25
ab 8.20 980 12 40 330 6.30 9130

Tragarth 830 9.40 12.50 3.40 6410 0940
Wallendorf 8.36 9.46 12.56 3.46 6.46 9.46
Wegwitz 840 950 1.00 3.50 650 050
Zöſchen 8.50 10.90 1.10 400 7.00 10.00
Göhren 856 10.06 1.16 4.906 7.06 10.06
Günthersdorf Bär (9.95 10.15 1.25 4.15 7.15 10 15
Holländer Mühle 9.15 10.25 1.35 425 7.25 8.40 10.25

J Kl. Dölzig 920 10.30 7.30 8.46 10.30
Rückmarsdorf (9.30 10.40 7.40 8.55 10.40Leipzig Lindenau an 9.50 11.00 8.00 9.15 11.00

m
Germaniſche

Fiſchhandlung.
Empfehle friſch auf Eis:

Schellſiſch,h Cabelja u, Bücklinge,
Flundern, A. achsheringe,
eräucherten ellſiſch, Brat
eringe, Sardi arinaden,

chkonſer: nenW. r mer

Tee (neueſter Ernte),
echt franz Cognak

von Clicot Co.
Kaffee

von Max Richter, Leipzig, in allen
Preislagen und ſtets friſch, empfiehlt

Friedrich ichtenteld,

I 3 I mFee. 7 em e e

e
e

e

zum neuen Jahr. (1
Otto Lindhauer u. Frau,

W Reſtaurant „„Reiehskrone.““

tet

ch

5000090000000000000000000
F

Die besten Wänsehe
zum Jahreswechsel

ſendet Freunden und Bekannten

Otto Ritter u. Fran,
Goldner Hahn. (2

S

o
h
t Allen Freunden und
29 Bekannten die (3856 S
S 22 besten Glück- und S

hS Seygenswünsche S
D zum neuen Jahr. S
S G. Götze nebſt Frau,

59 Kötschau. S
d ää290900009000000000000

Herzlichen Glückwunſch

zum neuen Jahr (3
ſendet Freunden und Bekannten

Oswald Fuss u. Frau,
Hötel halber Mond.

292222000022 2909092202920

Tivoli.
Am 1. Penjahrst-

abenve 8 Uhr,
Großes FeſtKonze.

ausgeführt von der vollſtändig
Stadtkapelle (Dir. Fr. Hertel).
Gutgewähltes Programm. U. a.

Solos für Violine, Cello c.
Zum Schluß:

Großes Weihnachts- Potpourri
von Ködel,

Entré à Person 30 Pf.
Aufgebot.

Der Pfandschein Nr. 537 1
den wir unterm 21. Oktober 190
über die von uns für Herrn Bern
hard Hugo Treff und Frau Wil.
helmine Emilie Anna Treft
in Nempitz ausgefertigten Versiche-
rungsscheine Serie A

Nr. 123960/12391
vom 1. August 1894 ausgestellt
haben, ist uns als verloren angezeigt
worden. Wir fordern hiermit zur
Anmeldung etwaiger Ansprüche be-
züglich des bezeichneten Pfand-
scheines auf mit der Ankündigung,
dass. wenn innerhalb 3 Monaten,
von heute ab gerechnet ein Berech-
tigter sich nicht melden sollte, der
Pfandschein gemäss Punkt 15 der
Versicherungsbedingungen für nichtig
erklärt und für ihn ein Duplikat
ausgefertigt werden wird. (3872

Leipzig, den 1. Januar 1904.
Allgemeine Renten- Kapital-
und Lebensversicherungs-

bank „Teutonia.“
Dr. Bischoff. Mäller.

Stadttheater in Halle a. S.

Freitag, 1. Januar, nachmittags
3 Uhr, Vorſtell. zu ermäß. Preiſ.
Prinz Uebermut. Abds. 7
Uhr, Beamtenkarten ungiltig: Der
Zigeunerbaron.

Weißenfelſerſtr. 29 iſt d
h

d

beſtehend
iche un
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